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©rfcpeint je ©amftagS unb loftet per Quartal Fr. 1. 80, per 3at)r gr. 7. 20.
Snferate 20 @t§. per ljpaltige Sßetitjeile, bei größeren Aufträgen

entfprccfjenben Sîabatt.

@4. ©itlicit, £*tt 7. Uïottem&ev 1891.

28er fci'Oft ein treues /serj iut Stufen trögt,
git'anbt l'cicfjt, bafj treu i()ut audi ein anberes fdifägt.

@rf)tuetïer. ©elueröehemu.

(Örganifation, 2.!efugutlïe ttttb

(Pficgeuljeiten ber ^entral'-^rü-
fungsftomutifflon.

1. ®er 3entraIborftanb ernennt sur ßeitung ber fchmei*

gerifdjen SehrlingSprüfungen in geheimer Slbftimmung auf
bie SDauer öon 3 Satiren eine Sommiffion bon 7 ïïlitgliebern
unb aus biefeit ben Sßräfibenten ber iffommiffion.

»ei biefer 2Bal)l finb bie perfdjiebenen SanbeStheile ber

©djioeip in meldjen Prüfungen abgehalten »erben, nad}

SJlöglidifeit p berüdfidjtigen. Sn ber Siegel foK ein »rüfungS«
ïreig nicht buret) mehr als ein »iitgtieb oertreten fein, fbiin«
beftenê pet fbfitglieber ber Kommtffion feilen pgleid) fblit«
gtieber beS 3eutraIborftanbeS fein.

2. ®ie Sommiffiott mahlt aus ihrer ffllitte einen »ije=
präfibenten. <2ie berfammelt ftdj orbentlidjermeife minbeftenS

Peiinal im Sahr, aufjerorbentlichermetfe fo oft eS ber »rä«
fibent ober bie fDleljrheit ber fblitglieber für nothmenbig erach«

ten. ®{e SXttuariatSgefdfäfte beforgt bas ©eïretariat beS

©djroeipr. ©etoerbeoereinS.

®aS fdjtoetpr. Snbuftriebepartement ift p ben ©ifcungen
ber Sommiffioit fpegiell einplaben.

3. 3ur »efchlnhfähigfeit ift bie Slumefenheit Pon 4 fblit«
ßliebern erforberlid). ®ie 3Jiitg(ieber begießen für ihre ®heil=

nähme an ben ©ifcungen ober für Funftionen außerhalb
ihres SffiolpfiheS ein ®aggelb Pon $r. 5 unb »ergütung
ber effeftiben fÇahrïoften.

4. ®ie tommiffion Perfügt frei über einen Pom 3etttral»
borftanb ihr angeroiefenen Srebit bon fÇr. 300 per 3:ihr.
SBeitgehenbere SluSgaben, foloie ber ©rlafj bon Sleglementen,
»orfchrifteu u. f. m. unterliegen ber (Genehmigung beS 3en«
tralborfianbeë.

5. ®er 3entraIprüfuug8tommiffion liegen inSbefonbere ob :
a) ®ie ®urchführung unb Interpretation beS fdf)toeigerifdf)en

»rüfungSreglementeS unb ter barauS folgenben »or»
fchrifteu ;
bie ©inführung als pedmäfjtg befunbener Formulare,
Slnleitungen, Snftruftionen, Fragebogen, 2tufgabeufd)e=
maS u. bgl ;
bie ®urcf)ficbt unb (Genehmigung ber loîalen fßrüfung?«
reglemeute ;

d) bie »ropaganba pr Drganifation neuer fßrüfungStreife
ober pr Förberuttg begto. ffteorganifation ber beftehenbeu.
bie perfönlidje Uebertoadjung ber Prüfungen ;
bie ©ntgegennahnte unb ®urd)ficfjt ber jährlichen fdjrtft«
liehen »erichte unb Rechnungen ber RrüfungSfreife;

g) bie 3umeubuug ber ©uboentionen an bie »rüfungStreife,
bie SluffteQung eines SahreSbubgetS unb SrebitgefudjeS,
unter »orbehalt ber (Genehmigung burdj ben 3entral=
Porftanb ;

h) bie FeftfteHung einer minimalen Sehrgeitbauer für jebeit

gemerblidjen Söeruf nnd) Slnhörung ber pftänbigen Fad)=

freife ;

o)

e)
f)

die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Vereine.

,lWà
Praktische Mütter für die Merkstatt

mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von W. Senn-Sarbieur.

Offizielles MMKationsorgan des fchweiz. Keweröevereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 8t), per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 2V Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

St. Gallen, V. November I8S1.

Wer selbst ein treues Kerz im Musen trägt,
» Klaubt leicht, daß treu ihm auch ein anderes schlägt.

Schweizer. Gewerbeverein.

Organisation, Befugnisse und

Obliegenheiten der Jenlral-H'rü-
fungskommisston.

1. Der Zentralvorstand ernennt znr Leitung der schwer-

zerischen Lehrlingsprüfungen in geheimer Abstimmung auf
die Dauer vou 3 Jahren eine Kommission von 7 Mitgliedern
und aus diesen den Präsidenten der Kommission.

Bei dieser Wahl sind die verschiedenen Landescheile der

Schweiz, in welchen Prüfungen abgehalten werden nach

Möglichkeit zu berücksichtigen. In der Regel soll ein Prüfungs-
kreis nicht durch mehr als ein Mitglied vertreten sein. Min-
destens zwei Mitglieder der Kommission sollen zugleich Mit-
glieder des Zentralvorstandes sein.

2. Die Kommission wählt aus ihrer Mitte einen Vize-
Präsidenten. Sie versammelt sich ordentlicherweise mindestens
Zweimal im Jahr, außerordeutlicherweise so oft es der Prä-
sident oder die Mehrheit der Mitglieder für nothwendig erach-
ten. Die Aktuariatsgeschäfte besorgt das Sekretariat des

Schweizer. Gewerbevereins.
Das schweizer. Jndustriedepartement ist zu den Sitzungen

der Kommission speziell einzuladen.
3. Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit von 4 Mit-

gliedern erforderlich. Die Mitglieder beziehen für ihre Theil-

nähme an den Sitzungen oder für Funktionen außerhalb
ihres Wohnsitzes ein Taggeld von Fr. 5 und Vergütung
der effektiven Fahrkosten.

4. Die Kommission verfügt frei über einen vom Zentral«
vorstand ihr angewiesenen Kredit von Fr. 300 per Jrhr.
Weitgehendere Ausgaben, sowie der Erlaß von Reglementen,
Vorschriften u. s. w. unterliegen der Genehmigung des Zen-
tralvorstandes.

5. Der Zentralprüfnngskommission liegen insbesondere ob:

) Die Durchführung und Interpretation des schweizerischen

Prüfungsreglementes und ter daraus folgenden Vor-
schristen;
die Einführung als zweckmäßig befundener Formulare,
Anleitungen, Instruktionen, Fragebogen, Aufgabeusche-
mas u. dgl.;
die Durchsicht und Genehmigung der lokalen Prüfungs-
reglemeute;

) die Propaganda zur Organisation neuer Prüfungskreise
oder zur Förderung bezw. Reorganisation der bestehenden,
die persönliche Ueberwachung der Prüfungen;
die Entgegennahme und Durchsicht der jährlichen schrift-
lichen Berichte und Rechnungen der Prüfungskreise;

Ä die Zuwendung der Subventionen an die Prüfungskreise,
die Aufstellung eines Jahresbudgets und Kreditgesuches,

unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Zentral-
vorstand;

à) die Feststellung einer minimalen Lehrzeitdauer für jeden

gewerblichen Beruf nach Anhörung der zuständigen Fach-
kreise ;

o)

s)
k)
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i) bie ftjörberung einer ©tatiftif über bie ßebrlingSber«

Üältniffe in ber ©djmeig, inSbefonbere 3al)I, ßehrgeit«

bauer, ßeljrgelb, SSerpfïegung, ßeljrberträge, fjortbilbung
unb TÇacbbilbung.

k) bie SSegeidjnuttg ober SSermittlung geeigneter jÇadjeïper«

ten, inSbefonbere für «Spegialitäten ;

1) bte ®ntfd)eibung ober Schlichtung aEfäEiger ©treitig«
leiten gmifcfjen ben Organen ber ißrüfungSfreife unb

ßehrmeifteru begtr. ßehrlingen;
m) bie SluSmahl unb ©mpfeljlung gu ißrämien geeigneter

fjfachfdjriften, Utenfilien u. f. tn.

Oer gentralprüfungSEommiffion tonnen Pom gentralbor«
ftanb ober bom leitenben StuSfchub and) anbere Stufgaben,
rneldje bie gmrberung ober Siegelung be§ ßeljrlingSmefenS im

Stilgemeinen betreffen, gugemiefen toerben.

6. ®er Sßräfibent ber ^ommiffion bat bie SSefugnife,

bringenbe ©efcßäfte untergeovbneter Siatur bon fidj aus ober

auf bem girtularmege gu erlebigen unb eingelne SEitglieber
mit befonbern Stufgaben ober SIborbnungen gu betrauen. ®r
oertritt bie ^ommiffion gegen aufjen unb gegenüber ben

übrigen Organen beS @d)roeiger. ©etoerbebereins.

* **
«Schweiger. ©ewcrbebcretit. Untenftebenbe SabeEe foE

tünftig bei ber Stöffling j,er Lehrlinge p ben „ßehr«
lingSprüfungen" als Slorm bienen: ®urdjfd)nitt3bauer
ber ßeljrgeit für Säcfer 1V2—2 3ahre, SSilbbauer 3, SBtatt«

madjer 27^—3, SörücEenbaucr 4, S3ud)btnber 3, 33udjbruder
3 72 — 4, SBiicfjfenmacber 3, S3ürftenbinber 272—3, ©oiffeur
2 72—3, Oamenfdjneiberin 2, OeforationSmater 372—4,
OredjSler 3, ®ref)er 3 72—4, fjeilenhauer 272—3, ©abeln«
unb jrtechenmadjer 2, ©ärtner 272—3, ©iefeer 3, ©ilet«

ntadjerin 2, ©tafer 3, ©taSmaler 4, ©otbfcbmieb 37a—4,
©raoeur 4, ©iirtler 3, ©ppfer 3, fèafner 3, jjjammerfchmieb
3, ^olgbilbljauer 37a—4, fèuffcbmieb 3, §utmadjer 3, Sta«

minfeger 27ä, Sammmadjer 3, èafer 2, fleinmedjanifer 4,
Snabenfdjtteiberin 2, Sonbitor 3, Sorbmadjer 3, Mbler 3,

tüfer 3, Stupferbruder 3, «stupferfcpmieb 3, éitrfdjner 3,
ßitfjograpb 3 72 — 4, SEaler 3, SEarmorift 3, SEafdjinen«

fdjloffer 4, SEechanifer 372 —4, SJietaEbrucfer 3, SEeffer«

fchmieb 3, SEehger 2, SEöbelarbeiterin 2—3, SEobeEfdjreiner

372, SEobiftin 2, SEitblemacber 3 72 —4, Optifer 3%—4,
Photograph 372—4, Pofamenter 3, @äger unb jjräfer 3,
«Sattler 3, Sattler unb Sapegierer 3, ©diäftemadjer 3, ©cbtoffer
3—3 72, ©djmieb 3, ©dpeiber 27a—3, ©chneiberin 2,
©djreiner 3, ©chuhmadjer 3, ©eiter 2, ©iebmacher 3, ©peng«
1er 3, Stetnbruder 3 72—4, ©teinbauer 3, ©tiderin 2, ®ape«

gierer 3, Oburmubrmacber 3, Ubnnadjer 372—7 Pergolber
3, SBagenlacfierer 3, SBagner 3, SBeibnäherin 2 — 2 72, Söert«

geugmacher 3, Xplograph 4, 3ei«i)ner 3, gimmermann 3,
3eugfd>mieb 3.

®er §anbn>erïëberein Jorgen bat in feiner ©ipung
Pom 25. Ottober auf Slnregung beS ©ctjreinermeifteroereiuS
bin befdjloffen, bon nun ab bte biertetjäbrticbe EtedjnungS«

fteüung eingufübren.

$tir „OUtfjtfrfjHur".
SBoblmeinettbe SBtnfe unb Stathfdjläge eines erfahren nt

fchmeigerifchen PrattiterS.
III.

©8 tiefee fid) über btefeS ober jenes ©emerbe (£>attbroerf)

gar Planches fagen, jebeS bat feine ©igenart unb mürbe ein

befontereS Steppt erforberit, maS 51t toeit führen mürbe ; eS

tann fomit nid^t in bem Ilmfange entfprodjen merben. 3m
SIEgemeinen fpielt auch gang befonberS bie Strt ber häuS«

lidöen ®rgiebung, bie ©djutnng, Perufsmabi, bie ßebre unb
aE bie ©tufen mit ihren ©inftüffen bis gum SEeifter empor
gang au^erorbentlicü mit gu aE bem ©etingen ober SEib«

lingen, fo bab hierüber aEein fdjon gange Püdjer gu fdjreiben
mären. Unb bann tarnen mieber aE bie oerfdjiebenen ört=

liehen ©tgenarten unb bie ber ßänber unb Pölter, bie ®e«

febgebung, gang befonberS bie 3oE= unb §anbel8poIitif. ®a8
SlüeS übt einen gang mefentlidjen ®inftufe aus auf StEeS,

maS probugirt. ©omit mirb es am heften fein, mir nehmen

per ©jempel einen Söeruf etmaS näher ins Stuge, ber aE»

überaE oertreten ift; maS für biefen gut ift, mirb in etmaS

anberer $ortn auch für Stnbere aïs Stichtfdjuur anroenbbar
fein. 3m ©pegieEen müffen bie Petljeiligten fi<b fetbft gu
prüfen unb bemgemäfj gu halfen miffen, mie ber Sinter
trefflich fagt: ,,@eh' 3eber, mie er'S treibe, feh' 3eber, mo

er bleibe" u. f. f.
23etracf)ten mir einmal baS ©djreinergemerbe etmaS näher,

mie es gur 3ett ift unb mie eS bieterorts fein Eönnte. OiefeS
©emerbe ift ein nidjt gu unterfdjäbenbeS ©ebiet unb bermöge
feiner StuSbehnung als auth SEannigfattigteit befifet eS eine

fehr grofee ^Berechtigung. ®ie ^ontrafte aber treten feiten in
einem ©emerbe fo fehr gu ®age, mie in biefem. Unter an«

f^einenb gleichen SSerhältniffen geht'S bem ©inen fehr gut,
bem anbern eben fo fddedjt. Unter biefem ©inbrud mufj ein

getreues ©piegetbilb fehr belefjrenb mirten. 3m SIEgemeinen

ift in biefem ©emerbe feiten ober unter normalen SSerljält«

niffen nie ein mirflicher SlrbeitSmangel fühlbar, im
©egentheil, troh ber anf^einenb htnreichenben StuSbeljnung
tann geitmeilen taum ber gange S3ebarf ohne 3inport gebedt
merben. Oefeungeadhtet hört man gerabe bon biefer ©eite oft
bie bitterften klagen, fo bab eS ÜEandjem gang unertlär«
lieh ift.

Ob ber Stnport mehr auf 3oQ= unb §anbel3berhältniffe
S9egug habe, tann hier nicht beS ÜEähern unterfucht merben,
eS hanbelt fich gunächft mefentlich barum, auf befteljenbe

SEängel tm ©efthäftsleben felßft aufmerffam gu machen. Stud)

mie eS 3eber treibe unb ob am rechten Ort er bleibe, mub
bahin gefteEt merben, unb nur mehr aEgemeine ©efichtspuntte

gur Seljanblung tommen.

UeberaE haben bie ©djreiner boEauf gu thun, bie ©in«
haltung einer ßieferfrift gehört nadjgerabe gu ben gröbten ©et«

tenheiten, unb ift enblich bie Strbeit abgeliefert, fo hört man
bon ber Shtnbfdjaft fehr oft ebettfo bittere Sfîlagen über aEgu«

fcijneE „gufammengehauberte" Slrbeit. ®aS §olg fei bor
SlEent nidfit troden, eS berfdjinne, reibe, merfe fiih u. f. f.
diejenigen ©freiner, bon benen nämlich hier bie Siebe ift
unb bie ihrem ©emerbe bamit einen fehr böfen ©djabernaf
fpielen, befdjulbigen in einem ©horuS in erfter ßiitie ben ober

jenen Sontarrenten unb bie Äonfurreng überhaupt. Äommt
man aber mit bem ermähnten „Souturrenten" gufammen, fo
meib ber gemöhnlich feinen 33erS no^ oiel beffer unb glaub«
mürbiger aufgufagen unb tiachgumeifen, mie unrecht ihm jener
SoEege thue, für bas, bab er fein ©efdjäft fo gut eS eben

gehe, gu führen trachte. SBo mag ba bie ttrfadje beS ®on«

trafteS liegen?
IV.

„Oer S3ortheil treibt'S ®anbmert!" SiefeS in ber 3unft«
geit feljr hoeü gehaltene ©prüd)mort ift beinahe gang aus ber
SEobe gefommen, berfchoEen. SBenn aber ber ©ine ober
Stnbere fich immer noch «sue SSortheile angueignen meib, ift
baS fein berechtigter ©runb, bon tonturrirenben éoEegen barob
beneibet ober gar befeljbet gu merben. Sludj ift eS Steinern

gugumuthen, bab « eines mettiger befähigten Sollegen mtEeit
fein ©efchäft aufgebe ober aud) nur etmaS bernadjläffige.
®ebhalb tann auf fo fpegieEe éontrafte gumal nicht • näher
eingetreten merben unb mirb eS fdjon noch ©etegenljeit gu
näherer SJerüßrutig geben.

Sllfo in ber 3unftgeit fogar mar es ©ebot, ©runbfap,
Siegel für jeben §anbmerfer, nidht blob angelerntes, bortheil«
hafteS SSerfahren hanbguhaben, fonbem immer unb immer
mehr SBortljeile fich- angueignen unb auf biefe SBeife merben

aus berfdjiebenen .§anbmerfen fabritähnliche Sttbuftriegmeige
fid) entmidelt haben, fo bab bie Slägel, Slabeln unb hunberte
ber berfchiebenartigften §ülfsartitel, Seftanbtheile unb gufam«
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i) die Förderung einer Statistik über die Lehrlingsver-
Hältnisse in der Schweiz, insbesondere Zahl, Lehrzeit-
dauer, Lehrgeld, Verpflegung, Lehrverträge, Fortbildung
und Fachbildung,

h:) die Bezeichnung oder Vermittlung geeigneter Fachexper-

ten, insbesondere für Spezialitäten;
1) die Entscheidung oder Schlichtung allfälliger Streitig-

leiten zwischen den Organen der Prüfungskreise und

Lehrmeistern bezw. Lehrlingen;
III) die Auswahl und Empfehlung zu Prämien geeigneter

Fachschriften, Utensilien u. s. w.
Der Zentralprüfungskommission können vom Zentralvor-

stand oder vom leitenden Ausschuß auch andere Aufgaben,
welche die Förderung oder Regelung des Lehrlingswesens im

Allgemeinen betreffen, zugewiesen werden.

6. Der Präsident der Kommission hat die Befugniß,
dringende Geschäfte untergeordneter Natur von sich aus oder

auf dem Zirkalarwege zu erledigen und einzelne Mitglieder
mit besondern Aufgaben oder Abordnungen zu betrauen. Er
vertritt die Kommission gegen außen und gegenüber den

übrigen Organen des Schweizer. Gewerbevereins.

s s
»

Schweizer. Gewerbeverein. Untenstehende Tabelle soll

künftig bei der Zulassung der Lehrlinge zu den „Lehr-
lingsprüfungen" als Norm dienen: Dnrchschnittsdauer
der Lehrzeit für Bäcker iVz—2 Jahre, Bildhauer 3, Blatt-
macher 2^—3, Brückenbauer 4, Buchbinder 3, Buchdrucker

31/2—4, Büchsenmacher 3, Bürstenbinder 21/2—3, Coiffeur
Zi/z—3, Damenschneiderin 2, Dekorationsmaler 31/2—4,
Drechsler 3, Dreher 3^—4, Feilenhauer 2^—3, Gabeln-
und Rechenmacher 2, Gärtner 2^—3, Gießer 3, Gilet-
macherin 2, Glaser 3, Glasmaler 4, Goldschmied 31/2—4,
Graveur 4, Gürtler 3, Gypser 3, Hafner 3, Hammerschmied

3, Holzbildhauer 3^—4, Hufschmied 3, Hutmacher 3, Ka-
minfeger 2^/z, Kammmacher 3, Käser 2, Kleinmechaniker 4,
Knabenschneiderin 2, Konditor 3, Korbmacher 3, Kübler 3,
Küfer 3, Kupferdrucker 3, Kupferschmied 3, Kürschner 3,
Lithograph 3'/z—4, Maler 3, Marmorist 3, Maschinen-
schlaffer 4, Mechaniker 31/g —4, Metalldrucker 3, Messer-
schmied 3, Metzger 2. Möbelarbeiterin 2—3, Modellschreiner
31/2, Modistin 2, Mühlemacher 3^—4, Optiker 31/2—4,
Photograph 31/2—4, Posamenter 3, Säger und Fräser 3,
Sattler 3, Sattler und Tapezierer 3, Schäftemacher 3, Schlosser

3—31/2, Schmied 3, Schneider 21/2—3, Schneiderin 2,
Schreiner 3, Schuhmacher 3, Seiler 2, Siebmacher 3, Speng-
ler 3, Steindrucker 31/2—4, Steinhauer 3, Stickerin 2, Tape-
zierer 3, Thurmuhrmacher 3, Uhrmacher ll'/z—t, Vergolder
3, Wagenlackierer 3, Wagner 3, Weißnäherin 2—2i/z, Werk-

zeugmacher 3, Xylograph 4, Zeichner 3, Zimmermann 3,
Zeugschmied 3.

Der Handwerksvereiil Horgen hat in seiner Sitzung
vom 25. Oktober auf Anregung des Schreinermeistervereins
hin beschlossen, von nun ab die vierteljährliche Rechnungs-
stellung einzuführen.

Zur „Richtschnur".
Wohlmeinende Winke und Rathschläge eines erfahrenm

schweizerischen Praktikers.
III.

Es ließe sich über dieses oder jenes Gewerbe (Handwerk)
gar Manches sagen, jedes hat seine Eigenart und würde ein

besonderes Rezept erfordern, was zu weit führen würde; es

kann somit nicht in dem Umfange entsprochen werden. Im
Allgemeinen spielt auch ganz besonders die Art der häus-
lichen Erziehung, die Schulung, Berufswahl, die Lehre und
all die Stufen mit ihren Einflüssen bis zum Meister empor
ganz außerordentlich mit zu all dem Gelingen oder Miß-
lingen, so daß hierüber allein schon ganze Bücher zu schreiben

wären. Und dann kämen wieder all die verschiedenen ört-

lichen Eigenarten und die der Länder und Völker, die Ge-
setzgebung, ganz besonders die Zoll- und Handelspolitik. Das
Alles übt einen ganz wesentlichen Einfluß aus auf Alles,
was produzirt. Somit wird es am besten sein, wir nehmen

per Exempel einen Beruf etwas näher ins Auge, der all-
überall vertreten ist; was für diesen gut ist, wird in etwas
anderer Form auch für Andere als Richtschnur anwendbar
sein. Im Speziellen müssen die Betheiligten sich selbst zu
prüfen und demgemäß zu helfen wissen, wie der Dichter
trefflich sagt: „Seh' Jeder, wie er's treibe, seh' Jeder, wo
er bleibe" u. s. f.

Betrachten wir einmal das Schreinergewerbe etwas näher,
wie es zur Zeit ist und wie es vielerorts sein könnte. Dieses
Gewerbe ist ein nicht zu unterschätzendes Gebiet und vermöge
seiner Ausdehnung als auch Mannigfaltigkeit besitzt es eine

sehr große Berechtigung. Die Kontraste aber treten selten in
einem Gewerbe so sehr zu Tage, wie in diesem. Unter an-
scheinend gleichen Verhältnissen geht's dem Einen sehr gut,
dem andern eben so schlecht. Unter diesem Eindruck muß ein

getreues Spiegelbild sehr belehrend wirken. Im Allgemeinen
ist in diesem Gewerbe selten oder unter normalen Verhält-
nissen nie ein wirklicher Arbeitsmangel fühlbar, im
Gegentheil, trotz der anscheinend hinreichenden Ausdehnung
kann zeitweilen kaum der ganze Bedarf ohne Import gedeckt

werden. Deßungeachtet hört man gerade von dieser Seite oft
die bittersten Klagen, so daß es Manchem ganz unerklär-
lich ist.

Ob der Import mehr auf Zoll- und Handelsverhältnisse
Bezug habe, kann hier nicht des Nähern untersucht werden,
es handelt sich zunächst wesentlich darum, auf bestehende

Mängel im Geschäftsleben selbst aufmerksam zu machen. Auch
wie es Jeder treibe und ob am rechten Ort er bleibe, muß
dahin gestellt werden, und nur mehr allgemeine Gesichtspunkte

zur Behandlung kommen.

Ueberall haben die Schreiner vollauf zu thun, die Ein-
Haltung einer Lieferfrist gehört nachgerade zu den größten Sel-
tenheiten, und ist endlich die Arbeit abgeliefert, so hört man
von der Kundschaft sehr oft ebenso bittere Klagen über allzu-
schnell „zusammengehauderte" Arbeit. Das Holz sei vor
Allem nicht trocken, es verschinne, reiße, werfe sich u. s. f.
Diejenigen Schreiner, von denen nämlich hier die Rede ist
und die ihrem Gewerbe damit einen sehr bösen Schabernak
spielen, beschuldigen in einem Chorus in erster Linie den oder

jenen Konkarrenten und die Konkurrenz überhaupt. Kommt
man aber mit dem erwähnten „Konkurrenten" zusammen, so

weiß der gewöhnlich seinen Vers noch viel besser und glaub-
würdiger aufzusagen und nachzuweisen, wie unrecht ihm jener
Kollege thue, für das, daß er sein Geschäft so gut es eben

gehe, zu führen trachte. Wo mag da die Ursache des Kon-
trastes liegen?

IV.
„Der Vortheil treibt's Handwerk!" Dieses in der Zunft-

zeit sehr hoch gehaltene Sprüchwort ist beinahe ganz aus der
Mode gekommen, verschollen. Wenn aber der Eine oder
Andere sich immer noch neue Vortheile anzueignen weiß, ist
das kein berechtigter Grund, von konkurrirenden Kollegen darob
beneidet oder gar befehdet zu werden. Auch ist es Keinem
zuzumuthen, daß er eines weniger befähigten Kollegen willen
sein Geschäft aufgebe oder auch nur etwas vernachlässige.

Deßhalb kann auf so spezielle Kontraste zumal nicht näher
eingetreten werden und wird es schon noch Gelegenheit zu
näherer Berührung geben.

Also in der Zunftzeit sogar war es Gebot, Grundsatz,
Regel für jeden Handwerker, nicht bloß angelerntes, Vortheil-
Haftes Verfahren handzuhaben, sondern immer und immer
mehr Vortheile sich- anzueignen und auf diese Weise werden
ans verschiedenen Handwerken fabrikähnliche Industriezweige
sich entwickelt haben, so daß die Nägel, Nadeln und hundene
der verschiedenartigsten Hülfsartikel, Bestandtheile und zusam-
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